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Folie 2

Ablauf

− Definition Nachteilsausgleich (NTA)

− Mögliche Benachteiligungen, die einen NTA rechtfertigen

− Vorgehen → einen Antrag stellen

− Fallbeispiel aus der Praxis

− Umgang im Lehretrieb

− Talentförderung
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Definition
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mögliche Benachteiligungen, die einen Nachteilsausgleich (NTA) rechtfertigen

Diskussion
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Was ist nicht möglich

− Generelle Befreiung von Lernzielen

− NTA, wenn die Muttersprache nicht Deutsch ist

− Prüfungsform anpassen, z.B. mündlich anstelle schriftlich

− Rechtschreibfehler in Sprachfächern nicht gewichten

Der Leistungsnachweis muss grundsätzlich erbracht werden
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Wo sind Nachteilsausgleiche möglich

− In der Berufsfachschule, vor allem während Prüfungssituationen

− In den überbetrieblichen Kursen (üK), inkl. Prüfungssituationen

− Während dem Qualifikationsverfahren (QV), also während den 

Abschlussprüfungen

− In der Berufsmaturitätsschule, vor allem während Prüfungssituationen

− In der schulisch organisierten Grundbildung (z.B. HMS, IMS,…)
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Nachteilsausgleich beantragen

Antrag inkl. fachärztlichem Gutachten (höchstens 3 Jahre alt) einreichen:

− Gesuch Berufsfachschule → an die jeweilige Berufsfachschule

− Gesuch überbetriebliche Kurse → ans MBA*

− Gesuch Qualifikationsverfahren (bis 31.10. des Vorjahres) → ans MBA*

*einreichen an Kontakt Fachstelle MBA

lehraufsicht@mba.zh.ch Walter Waltenspül 

walter.waltenspuel@mba.zh.ch

043 259 77 05
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www.zh.ch/berufslehre

https://www.zh.ch/de/bildung/berufslehre.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufslehre.html
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Umgang im Lehrbetrieb

− Lernende und Thematik ernst nehmen

− Regelmässigen Austausch pflegen (was geht gut, was nicht, worauf achten, 

was könnte hilfreich sein)

− Wer trägt was dazu bei, damit es funktioniert (Lernende miteinbeziehen)

− Sich informieren und/oder beraten lassen 

− Sachliche Themen von emotionaler Zuwendung trennen
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Talentförderung Plus

Die Plattform «Talentförderung Plus» informiert Betriebe, 

Branchenverbände und Berufsfachschulen im Kanton 

Zürich über die Wichtigkeit der Talentförderung in der 

Berufsbildung und befähigt sie dazu, sich aktiv dafür 

einzusetzen. Initiantin von «Talentförderung Plus»  ist 

das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) des 

Kantons Zürich.

https://www.talentfoerderungplus.ch/


Folie 16

Vielen Dank für euer Engagement in der 

Berufsbildung! 
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